Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung
Planen Bauen Wohnen Umwelt Verkehr

Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung
D - 10702 Berlin Vit D 111

Bearbeiterin Frau Adameit

Siedlerverein Eichkamp e.V.
z.H. Herrn Dr. Uwe Neumann

Falterweg 17 ' Dienstgebéude: &
Rungestrafie 29II : )
. ' _ Zugang: Am Kélinischen Park 3
14055 Berlin 10179 Berlin-Mitte

Zimmer 601

“Telefon  (030) 90 25 — 1466
Fax (030} 90 25 - 1669
intern (925)

Zeichen VI D 111

Datum Ags2006

Sehr geehrter Herr Dr. Neumann,

zunachst mdchte ich mich nochmals bei Ihnen fiir das Gesprach bedanken, das wir am 4.5.2006
bei mir - wie ich finde - sehr konstruktiv gefithrt haben (Kopie der Anwesenheitsliste s. Anlage).
Ich hatte lhnen versprochen, nochmals kurz das Gesagte zusammenzufassen. :

Wie Herr Schmidt, Verkehrslenkung Berlin (VLB), ausfihrlich erldutert hat, ist die Entscheidung
Uber die Herausnahme der Eichkampstrale aus dem Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Ver-
-kehr) in meinem Hause gefallen, so dass die Vorgénge von VLB kurzfristig an das Bezirksamt
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin abgegeben werden kénnen. Dieses wird die erforderlichen
MaRnahmen zur Einbeziehung in die Tempo 30-Zone, wie z.B. Anderung der Parkordnung, Auf-
hebung der Vorfahrtsregelung usw. prifen. Durch die Verringerung der gefahrenen Geschwindig-
keiten in der EichkampstralRe selbst wird bereits eine Verbesserung der von Ihnen beklagten
Larmsituation erreicht. Dass sich - wie von ihnen beschrieben - LKW aufgrund einer mangeinden
Ausschilderung am Messegelande in die EichkampstraBe verirren, konnte von VLB, die sich dazu
bei der Polizei erkundigt hatte, nicht bestétigt werden. Herr Schmidt hat dennoch eine erneute
Uberprifung der dortigen Beschilderung zugesagt und wird ggf. weiter erforderliche MaRnahmen
veranlassen. v

Die Larmsituation in der Eichkampsiedlung wurde umfassend geprift. Herr Diekmann vom Referat

IX D meines Hauses hat die Grundlagen der aufwandigen Larmberechnung erldutert. Die schall- @
technische Untersuchung hatte den von der Eichkampstral3e selbst und den von der AVUS aus-
gehenden Verkehrsldarm auf der Grundlage des jeweiligen aktuellen Verkehrsaufkommens zu be-
rlicksichtigen. Der Larm hat sich Uberlagert. Des weiteren war die Wirkung der Larmschutzwand
einzubeziehen. '
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Johannes.Triest
Notiz
Offensichtlich werden hier nur LKW gezählt, die (polizeilich registrierte) Schäden hinterlassen oder nicht ohne Fremdhilfe wenden können und dazu die Polizei zur Hilfe rufen..

Johannes.Triest
Notiz
Die Lärmberechnung erfolgt rein rechnerisch anhand von Verkehrszählungen - tatsächliche Lärmspitzen werden dabei nicht berücksichtigt.
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Die bestehende bis 4,5 m hohe Larmschutzwand westlich der AVUS wurde 1988 im Rahmen einer
Larmsanierungsmafnahme auf der Grundlage von larmtechnischen Berechnungen nach den gel-
tenden Vorschriften errichtet, um die in dem westlich der Autobahn unmittelbar angrenzenden
Wohngebiet wohnende Bevélkerung zu schitzen. Der bis dahin vorhandene nur 2 bis 2,5 m hohe
Holzflechtzaun reichte nicht mehr aus, um die strengeren Larmwerte einzuhalten, und solite des-
halb durch die La&rmschutzwand ersetzt werden. Durch die Ladrmschutzwand wurde der Larm na-
hezu halbiert. AuRerdem war den Anwohnern der Einbau von Larmschutzfenstern angeboten wor-
den. Von diesem Angebot wurde jedoch nur zégerlich Gebrauch gemacht. So konnten bis 1986
nur an 30 Wohnungen Schutzmaflnahmen durchgefihrt werden.

Nach den geltenden Vorschriften kann der Bund im Falle einer Uberschreitung der Immissions-
grenzwerte von 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts als Stralenbaulasttrager der AVUS Larmsa-
nierungsmaBnahmen nach den Richtlinien fur den Verkehrsldrmschutz an Bundesfernstrallen in
der Baulast des Bundes — Verkehrslarmschutzrichtlinien 1997 — als freiwillige Leistung erbringen,
ein Anspruch auf Durchfiihrung derartiger MaBnahmen besteht nicht.

Die gleichen Richtwerte bestehen nach den Vorlaufigen Richtlinien fur stralRenverkehrsrechtliche
MaBRnahmen zum Schutz der Bevélkerung vor Larm — Larmschutz-Richtlinien-StV —. Die aktuellen
- schalltechnischen Untersuchungen ergaben flr die direkt an der Eichkampstrale liegenden
Wohngebdude Larmwerte von 68 dB(A) am Tag und 61-62 dB(A) in der Nacht. Fir die Wohnge-
baude entlang der Eichkampstrale stdlich der Waldschulallee (ab Hausnummer 30) wurden auf-
grund der an der Waldschulallee befindlichen Lichtzeichenanlage héhere Werte von 70 dB(A) am
Tag und 63 dB(A) in der Nacht ermittelt. Auffallig hierbei ist, dass die Larmbelastung schon im
Bereich der dahinter liegenden Wohngebaude wesentlich geringer ist. Fir die Wohngebaude ent-
lang des Eichkatzweges wurde nur eine Belastung von 54 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der
Nacht festgestelit, so dass diese Werte hier weit unter den Grenzwerten und den Werten der Eich-

kampstralie liegen. : @

Die Larmrichtwerte werden daher innerhalb der Eichkampsiediung zur Tageszeit nicht tiberschrit-
ten. Nachts liegt eine minimale Uberschreitung im nérdlichen Bereich der direkt an der Eichkamp-
strale liegenden Wohngebaude um 1 dB(A) vor. Die Geschwindigkeit auf der parallel zur Eich-
kampstralie verlaufenden AVUS ist dort zwischen Waldschulallee und Alte Allee auf 80 km/h be-
schrankt. Sudlich der Alten Allee ist die Uberschreitung nachts ein wenig héher, jedoch mit 2 dB(A)
auch noch gering. Hier betréagt die zulassige Héchstgeschwindigkeit auf der AVUS 100 km/h.

Die StraRenverkehrsbehérden sind gemal § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 der Straenverkehrs-Ordnung
(StVO) ermachtigt, Verkehrsbeschrankungen zum Schutz der Wohnbevélkerung vor Larm und
Abgasen anzuordnen. Solche Beschrankungen dirfen aber gemaf § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO nur
angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen értlichen Verhaltnisse eine Gefahrenlage
besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeintrachtigung von Rechtsgitern durch den Stralen-
verkehr erheblich (ibersteigt. .

Bei der WUrdigung, ob stralRenverkehrsrechtliche MalRnahmen in Betracht kommen, sind insbe-
sondere nicht nur die Héhe der ermittelten Larm- und Abgaswerte, sondern alle Umstande des
Einzelfalls, also vor allem die Verkehrsbedeutung der betreffenden Strallen, zu beachten. Hierbei
sind Verkehrsfluss, Verkehrsplanung, Verkehrsaufkommen, Aufrechterhaltung des Wirtschafts-
und Gewerbeverkehrs etc. abzuwagen.

Die Gberregionale Bedeutung der AVUS ist unstrittig. Folglich unterliegt sie auch einer entspre-
chend hohen verkehrlichen Belastung. Zum Schutz der Anwohner ist zusétzlich zur Larmschutz-
wand die Geschwindigkeit im Bereich der Eichkampsiediung bereits auf 80 km/h reduziert. Im Hin-
. blick auf die hohe verkehrliche Bedeutung der AVUS und der nur geringen und auch nur im Be-
reich der Wohngebaude direkt an der Eichkampstrale vorhandenen Uberschreitung ausschlieR-
lich der nachtlichen Larmrichtwerte ware eine weitere Reduzierung der Geschwindigkeit auf der
AVUS im o.a. Teilabschnitt nicht zu rechtfertigen. Dartber hinaus wird durch die nun mégliche
Einbeziehung der Eichkampstrafle in eine Tempo 30-Zone die Larmbelastung um 1,1 - 1,3 dB(A)


Johannes.Triest
Notiz
Tatsache ist, dass die Grenzwerte überschritten werden; da es sich um einen Grenzwert handelt, sollte die Höhe der Überschreitung unerheblich sein. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass hier die Rede von den theoretisch ermittelten DURCHSCHNITTSWERTEN ist.

Johannes.Triest
Notiz
Wie sich die Verlängerung einer bestehenden Tempo 60 Etappe (aus der Kurve) um ca. 1km negativ auf den Verkehrsfluß auswirken kann, ist fraglich.
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am Tag und 0,4 - 0,5 dB(A) in der Nacht gesenkt, so dass die Larmgrenzwerte kaum noch tiber-
schritten werden.

Die Entscheidung Uber strallenverkehrliche Malnahmen steht im pflichtgeméaRen Ermessen der
StralRenverkehrsbehérde, wobei hier neben dem Umstand, dass es sich vorliegend um eine be-

reits seit 70 Jahren bestehende Autobahn handelt, die, wie bereits dargelegt, einer hohen Ver-
kehrsbedeutung unterliegt, auch zu berticksichtigen ist, dass hier — anders als bei zahireichen an-
deren StralRen Berlins — allen von Uberschreitungen der entsprechenden Immissionsgrenzwerte

fur LarmschutzmalRnahmen betroffenen Anliegern die Finanzierung passiven Larmschutzes im - @
Wege der Larmsanierung angeboten wurde. Von der Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschran-
kung Uber die bereits angeordneten 80 km/h hinaus ist deshalb auch abzusehen, weil alle rechtlich
gebotenen Moglichkeiten auf der Grundlage der Larmsanierung ergriffen werden, durch bauliche
MaRnahmen die Larmbelastung auf ein zumutbares Mal} zu begrenzen.

Ihrem Wunsch; die zulassige Héchstgeschwindigkeit auf der BAB 115 (AVUS) in Héhe lhrer Sied-
lung auf 60 km/h zu beschranken, kann ich demnach nicht entsprechen. Sie hatten gebeten zu
prifen, ob dann nicht das vorhandene Tempolimit auf 80 km/h wenigstens bis zum Auerbachtun-
nel ausgedehnt werden kénnte. IX D hat hierzu inzwischen eine Berechnung vorgelegt. Danach
wirde der Larm im Abschnitt zwischen AVUS-Tribune und Schmetterlingsplatz so gut wie nicht
gemindert. Eine Minderung des Beurteilungspegels wiirde sich fiir den Abschnitt zwischen
Schmetterlingsplatz und Auerbachtunnel ergeben, allerdings kommen verkehrliche Malinahmen
nur zum Schutz der Anwohner in Betracht. Eine verkehrliche MaBnahme zum Larmschutz in die-
sem unbewohnten Bereich entbehrte also einer Rechtsgrundlage und ware folglich anfechtbar.

Des weiteren wurde von lhnen beklagt, dass die vorhandenen Geschwindigkeiten auf der AVUS
von den Verkehrsteilnehmern nicht eingehalten wiirden. Besonders laut waren Motorrader, die
sich, vor allem zum Start der Motorradsaison, geradezu Rennen liefern wiirden. Entsprechend
meiner mindlichen Zusage habe ich heute die Senatsverwaltung fur Inneres gebeten, die Polizei
zur verstarkten Uberwachung der Strecke anzuhalten. Evtl. kénnte diese auch Schwerpunktaktlo-
nen zum Saisonbeginn 0.4. durchfihren. _

AbschlieBend bitte ich Sie - wie besprochen - Ihre Vereinsmitglieder von dem Ergebnis unseres
Gespréachs bzw. von diesem Schreiben in Kenntnis zu setzen.

Mit freundlichen Grifken
Im Auftrag

Lol

Dr. Kalender


Johannes.Triest
Notiz
Offen bleibt, ob diese Förderung (für Lärmschutzfenster)heute noch gewährt wird.
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